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Beschluss des Rates über die Erhebung von Marktstandgel-
dern für die Benutzung öffentlicher Straßen und Plätze an-

lässlich der Markt- und Kirmestage vom 02.07.2001

Das Entgelt beträgt für:

1. Weihnachtsmarkt

1.1 Standgeld pro Veranstaltungstag/m² 0,60 
�

1.2 Leihgebühr pro Holzhaus 80,00 
�

2.Wochenmarkt

2.1 Je lfdm. Verkaufsfront 1,30 
�

3. Kirmes

3.1 Grundpauschale je Geschäft 20,00 
�

3.2 Müllabgabe Imbissbetriebe 52,00 
�

3.3 Sonstige Betriebe 16,00 
�

3.4 Fahrgeschäfte pro Veranstaltungstag/m² 0,80 
�

3.5 Ausspielungen, Verlosungen, Schießwagen
      pro Veranstaltungstag/m² 1,80 

�

3.6 Greiferautomaten pro Veranstaltungstag/m² 3,50 
�

3.7 Imbiss- und Getränkestände pro Veranstaltungstag/m² 2,55 
�

3.8 Verkaufsstände pro Veranstaltungstag/m² 1,50 
�


